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„Unterstützung bei der Programmierung 
im Bereich der Landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank“ 

 
 

Eigenerklärungen 
 
Der Bieter versichert, dass 

 1. er nicht wegen eines Deliktes rechtskräftig verurteilt ist, das seine berufliche Zuverläs-
sigkeit in Frage stellt (etwa: Bestechung / Vorteilsgewährung gegenüber der Vergabe-
stelle; Unterschlagung, Untreue, Betrug, Urkundenfälschung; Verstöße gegen das 
GWB – z. B. Preisabsprachen), 

 2. er seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Entrichtung 
der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nach den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedsstaates des Auftraggebers ordnungsgemäß erfüllt hat, 

 3. er im Vergabeverfahren keine vorsätzlich unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf 
seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben hat, 

 4. keine der Personen, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist, aus einem der nachfolgen-
den Gründe rechtskräftig verurteilt worden ist: 

a. § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristi-
scher Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im 
Ausland), 

b. § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswer-
te), 

c. § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder ge-
gen Haushalte richtet, die von der EG oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

d. § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in deren Auftrag verwaltet 
werden, 

e. § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsge-
setzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Ar-
tikel 7 Abs. 2 Nr. 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Geset-
zes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter 
und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes, 

f. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Beste-
chung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Ge-
schäftsverkehr), 

g. § 370 Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), so-
weit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die 
von der EG oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

 5. über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares 
gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag man-
gels Masse abgelehnt worden ist. Ein ausländischer Bieter befindet sich nicht in Ver-
hältnissen, die nach den Rechtsvorschriften seines Landes mit den im vorgehenden 
Satz genannten Verfahren vergleichbar sind, 
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 6. das Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet, 

 7. er keine sonstige schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuverlässigkeit als Bie-
ter in Frage stellt, 

 8. Scientologyschutzerklärung: Das Unternehmen verpflichtet sich sicherzustellen, dass 
die zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten Personen nicht die „Technologie von L. 
Ron Hubbard“ anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten werden. Bei ei-
nem Verstoß ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weiter gehende Rechte bleiben unberührt. 

 9. in seinem Unternehmen keine Schwarzarbeit stattfindet und weder das Unternehmen 
noch Angehörige des Unternehmens im Zusammenhang mit der Tätigkeit für das Un-
ternehmen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wegen illegaler Be-
schäftigung von Arbeitskräften verurteilt worden sind, 

10. seine Leistungen unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie 
des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz erbracht werden. Er erklärt ferner, 
dass auch die Mitarbeiter des Unternehmens zur Einhaltung des Datengeheimnisses 
nach § 5 BDSG verpflichtet werden, 

11. er ausschließlich Mitarbeiter einsetzen wird, die dazu bereit sind, eine Verpflichtungs-
erklärung nach § 1 Verpflichtungsgesetz abzugeben, 

12. die für die Leistungserbringung vorgesehenen Personen über die uneingeschränkte 
schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache verfügen, 

13. er sich verpflichtet, seinen Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt 
zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarif-
vertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes gebunden ist (§ 4 des Landesgesetzes zur Schaffung tariftreuerechtlicher 
Regelungen – LTTG), soweit Tariftreue nach § 4 LTTG nicht gefordert werden kann, 
er seinen Beschäftigten bei Ausführung der Leistung ein Mindestentgelt von 8,50 Euro 
(brutto) pro Stunde zahlt (§ 3 LTTG). 

 
Mit seiner Unterschrift versichert der Bieter die Richtigkeit seiner Angaben, weshalb 
weitere Nachweise zu den Ziffern 1 bis 13 zunächst nicht vorgelegt werden müssen. 
Die Vergabestelle kann zur Ausräumung von Zweifeln entsprechende Nachweise zur 
Eignungsprüfung jedoch jederzeit anfordern. Werden die Nachweise auf Anforde-
rung nicht vorgelegt, kann dies zum Ausschluss des betreffenden Angebotes füh-
ren. 

Werden vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf die Eignung (Fachkun-
de, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) abgegeben, wird das Angebot ausge-
schlossen. 

Setzt der Bieter Nachunternehmer ein, hat jeder Nachunternehmer die vorstehenden 
Erklärungen durch Unterzeichnung dieses Vordrucks (Anlage 1 – Eigenerklärungen) 
abzugeben. Gleiches gilt für sämtliche Mitglieder einer Bietergemeinschaft. 
 
 
 
 
 
Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift 


